
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 21 AußStrG Wiedereinsetzung
 AußStrG - Außerstreitgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

§ 21.

Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, ausgenommen § 154,

sind sinngemäß anzuwenden, wenn der aus der Versäumung einer Frist oder Tagsatzung entstehende Rechtsnachteil

nicht durch ein Rechtsmittel oder einen neuen Antrag abgewendet werden kann.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aussstrg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/aussstrg/paragraf/154
file:///

	§ 21 AußStrG Wiedereinsetzung
	AußStrG - Außerstreitgesetz


